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1625 [August 2 . / ]Juli 23 . , Hallwil
SCHREIBEN VON HANS KASPAR VON HALLWIL, [HERR DER HERRSCHAFT HALL¬

WIL] , AN DEN LANDSCHREIBER DER FREIEN AEMTER IM AARGAU,
BEAT II . ZURLAUBEN, BREMGARTEN

"Uewer schrybenn hob Jch empfangen , das mich sehr wunder nimpt ( der Herr wolle

mir zu gutt halten ) ob mann nitt Ohrenn gehept , wie unnd was gstalten der äb-
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geordneten Ehrenden Herrenn Gsandtenn usspruch vermögen , Jnn wellichem allem,

alles uffgehept . Bynäbendt üch unnd mir uffgebundenn , dem Jähnigenn verwundt-

nen alhie zu Seengen ( fahls es uff die besser syten schlache ) us Leistung unnd

sunsten ab : unnd us zeverttigen . Wylenn aber Jr Herr Landtschryber üch des

bevelchs gestatten wägen geschäfften schrifftlichen endtschuldiget , mir aber

angemütet , wolle aller uncosten so des ein und anderen uffgangen mich abze-

rächnen beladenn , des Jch nun verhoff wenigeren Costens (wie dann überschickte

Specificierte Rächnung Jnhalt ) gethann . So nun mengklicher und Jch wol spürenn

muss und erfahrenn us einem schaden zwenn Costenn gäbenn wil , der gstaltenn
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dass der thätter [ =Ling Melliger  von SarmenstorfJ sich mit äbthrag

dessen , was Jch unnd andere unparteysche erkendt und gesprochen nützit begäg-

nen wil . Sünders nach synes Bruders kopff und meinung glychfahls us Schärrers

Schäncke  l s meinung behälffenn . Us dem unnd anderen fürwändungen

wirtt ohne Zallung der geschedigete alhie nit hinus gelassen , sunders täglich

Costen gendt , nach erkandtnus ich und mein mithafftenn gethann.

Derhalbenn gelangt ann denn H. mein nun mehr vilfaltiges begärenn wollend

doch Nach Lutt uspruchs Jähniger thätter zu ablähnung gängiger Costenn dahin

mahnen und haltenn , dass er hinus gelöst werde . Wo das erheblichs wohl unnd

gutt , wo nitt , So wirden Jch ver [ ur ] sacht denn . . . Herren Gsandten zu zeschry-

benn , Styffer Hoffnung Jr dahin gemandt werdindt Jähnigem Statt zegäbenn , er-

wartten hiemitt eines runden bescheidts " .

1 ) Im Hintergrund steht der Streit zwischen Tennwil , das zur Herrschaft Hall¬
wil gehörte , und Sarmenstorf wegen des gemeinsamen Neidgangs , infolgedessen
es zu tätlichen Auseinandersetzungen kam, vgl . AH 125 , 28 - 33 sowie EA V 2,
1718 Art . 152.



2 ) s . AH 125 , 34

Original , mit Siegelresten . - AH 71 , 136 - 137 - Blatt 137 r leer
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